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Weiterbildungsgesetz

Koordination tut Not

Im nun schon vierten Artikel versucht Travail.Suisse Inhalte auszuformulieren, welche in das neu zu schaffende Weiterbildungsgesetz aufgenommen werden sollen. Der heutige Beitrag fragt, welche Verantwortung der Bund in Bezug auf die Koordination in der Weiterbildung trägt.  
Ein Ziel des Weiterbildungsgesetzes muss es sein, die Koordination in der Weiterbildung zu fördern
.Schon heute existieren Koordinations-Instrumente, allerdings ohne gesetzliche Grundlagen. So arbeiten die verschiedenen Bundesämter und die Kantone in der so genannten Schweizerischen Koordinationskonferenz Weiterbildung SKW
 zusammen. Und im Forum Weiterbildung
 treffen sich der Bund und die Kantone mit den Sozialpartnern und verschiedenen Bildungsorganisationen wie z.B. den Volkshochschulen, der Elternbildung etc. zum Meinungsaustausch. Über diese beiden Organe konnten schon verschiedene Projekte angestossen werden wie etwa eine verbesserte Weiterbildungsstatistik, eine bessere Verankerung und Vernetzung des Lernfestivals, Projekte im Zusammenhang mit den Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik, Informations- und Kommunikationstechnologien) und die Diskussion von Finanzierungskonzepten der Weiterbildung. 
Kommission für Weiterbildung
Bei der Erarbeitung des Weiterbildungsgesetzes wird es kaum Streitereien darum geben, dass es eine Kommission für Weiterbildung braucht. Schwieriger wird die Bestimmung der Zusammensetzung wie auch die konkrete Ausformulierung der Aufgaben dieser Kommission sein. Denn die Weiterbildungswelt ist überaus vielfältig und vielschichtig. In verschiedensten Gesetzestexten finden sich Regelungen zu Fragen der Weiterbildung. Es stellt sich daher die Frage des Verhältnisses der verschiedenen Gesetzestexte zum Weiterbildungsgesetz und die Rolle der Kommission der Weiterbildung im Gesamtsystem. Auch das Angebot an Weiterbildung ist von grossen Unterschieden bezüglich Niveau, Bereich, Dauer und Abschlüssen geprägt. Ebenso ist die Verschiedenheit der Anbieter von Weiterbildung enorm. Koordination im Weiterbildungsbereich tut deshalb Not. Für die konkrete Ausarbeitung des Gesetzes und insbesondere des Verordnungstextes werden die Erfahrungen der SKW und des Forums Weiterbildung hilfreich sein. 
	Die Massnahmen des Bundes zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Einsetzung einer Weiterbildungskommission


Unterstützung der Dachverbände der Weiterbildung
Eine wichtige Funktion bei der Koordination der Weiterbildung spielten in den letzten Jahren die Dachverbände der Weiterbildung. Sie versuchten je in ihren Bereichen den Informationsaustausch zu garantieren, die Qualitätssicherung oder die Aus- und Weiterbildung der Ausbilder national zu regeln und nationale Projekte zu führen. Der Bund war deshalb auch bereit, den Dachverbänden rund 1,5 Millionen Franken für ihre Koordinationsleistungen zu bezahlen
. Versuche des Bundesamtes für Kultur, diesen an sich schon kleinen Betrag im Rahmen von Sparmassnahmen zu reduzieren oder gar auszusetzen, hat das Parlament zweimal zu verhindern gewusst. Hauptargument war immer, dass die koordinierenden Dachverbände ihre Kosten nicht auf die kantonalen Mitgliedsverbände abwälzen können, da diese normalerweise schon selber über knappe Mittel verfügen, um ihre kantonalen Aufgaben zu erfüllen. Wichtig wird es sein, in der Verordnung zum Weiterbildungsgesetz die Aufgaben dieser Dachverbände genau zu definieren und die zukünftige Finanzierung an klare Kriterien zu binden. Das fehlt heute. Falls in einem Weiterbildungsbereich noch Dachverbände aufgebaut werden sollten, so soll der Bund die Möglichkeit haben, den Aufbau neuer nationaler Strukturen zu unterstützen.
	Die Massnahmen des Bundes zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

b. die finanzielle Unterstützung der Dachverbände der Weiterbildung in ihrer Aufgabe der Koordination auf nationaler Ebene. Der Bund kann auch den Neuaufbau neuer nationaler Strukturen unterstützen. 



Werden die hier formulierten Elemente mit denen in den letzten drei Pressediensten
 ausformulierten Artikeln verknüpft, so lautet das Weiterbildungsgesetz gemäss unserem Vorschlag wie folgt: 
	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Grundsatz

Die Weiterbildung ist eine Aufgabe von Bund, Kantonen, der Wirtschaft und den Organisationen der Weiterbildung.

Art. 2 Definition

1 Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz umfasst jene Art von Bildung, welche lernzielorientiert ab dem 18. Lebensjahr ausserhalb der beruflichen Grundbildung und der Hochschulbildung im engeren Sinn stattfindet. 

Art. 3 Ziele

1 Dieses Gesetz fördert 

a. das lebenslange Lernen für alle

b. die Qualität der Weiterbildung

c. die Koordination und Transparenz in der Weiterbildung

d. die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.
2 Es regelt die Aufgabenteilung unter den Partnern nach Art. 1.

2. Kapitel: Die Aufgaben der Partner nach Art. 1

Art. 4 Bund

1 Die Massnahmen des Bundes zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Einsetzung einer Weiterbildungskommission

b. die finanzielle Unterstützung der Dachverbände der Weiterbildung in ihrer Aufgabe der Koordination auf nationaler Ebene. Der Bund kann auch den Neuaufbau neuer nationaler Strukturen unterstützen. 
c. ….
….

Art. 6 Wirtschaft

1 Die Massnahmen der Wirtschaft zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Finanzierung von mindestens drei Tagen obligatorischer Weiterbildung für alle Arbeitnehmenden.

b. …..

2 Die Umsetzung des Obligatoriums erfolgt

a. im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

b. in unterschiedlichen Lernformen.

3 Die Weiterbildung wird unter Angabe der Lernziele und der neu erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen bestätigt.

4 Die Einhaltung des Obligatoriums wird stichprobenartig durch die Revision überprüft.


Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse

� vgl. Art 3.1c in unserem Entwurf.


�In der SKW arbeiten der Bund und die Kantone zusammen, um Weiterbildungsfragen koordiniert bearbeiten zu können. Ihr gehören das Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), das Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF), das Bundesamt für Berufsbildung


und Technologie (BBT) sowie das Bundesamt für Statistik (BFS) an. Weitergehende Informationen finden sich auf der Homepage: � HYPERLINK "http://www.alice.ch/001alc_02040701_de.htm" ��http://www.alice.ch/001alc_02040701_de.htm�


� Geschichte, Aufgabe und Zusammensetzung des Forums Weiterbildung Schweiz sind zu finden auf: � HYPERLINK "http://www.alice.ch/001alc_02040701_de.htm" ��http://www.alice.ch/001alc_02040701_de.htm�


� Unterstützt wurden bisher: Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB, Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene, Verband der Schweizerischen Volkshochschulen VSV, Schweizerischer Bund für Elternbildung SBE, Bildungsinstitut Movendo (SGB), Katholische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung der Schweiz und Liechtensteins KAGEB, Bildungsinstitut für Arbeitnehmende ARC (Travail.Suisse).








�Vgl.  Pressedienst von Travail.Suisse vom 20. Januar 2009 zum Thema „Wie ist Weiterbildung zu definieren?“, � HYPERLINK "http://www.travailsuisse.ch/de/node/1859" ��http://www.travailsuisse.ch/de/node/1859� und Pressedienst von Travail.Suisse vom 2. Febr. 2009 zum Thema „Die Ziele des Weiterbildungsgesetzes“ (� HYPERLINK "http://www.travailsuisse.ch/de/node/1874" ��http://www.travailsuisse.ch/de/node/1874�)





